
Erwerbung _______________________________ THEMEN

seinem Anspruch, Partner der Bibliotheken sein zu wollen, gerecht werde. Ei-
ne Reaktion des Verlages steht noch aus.
In einem weiteren Schreiben hat die Kommission das geldgebende Ministeri-
um für Weiterbildung und Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes
NRW darauf hingewiesen, dass derartige Verträge nicht akzeptiert werden
dürften, da ansonsten Marktstellung und -verhalten großer Anbieter einseitig
gestärkt und eine Einflussnahme der Bibliotheken auf deren Preissteigerungs-
gebaren unnötig behindert werde. In seiner Antwort teilte das Ministerium mit,
dass in Nachverhandlungen (bei Zahlung eines Aufpreises) erreicht werden
konnte, dass alle Bibliothekstandorte im laufenden Jahr die Daten 1995-2000
nutzen können. Leider geht das Ministerium nicht darauf ein, weshalb ein
Vertrag so übereilt abgeschlossen wurde, obwohl die ursprünglich verhan-
delnde Arbeitsgruppe Elektronische Zeitschriften und Datenbanken mit Eise-
vier bereits vereinbart hatte, dass die Monate Januar bis März 2000 weiter für
Verhandlungen genutzt werden könnten und der Verlag in dieser Zeit auch
weiter Daten für das Konsortium bereitstellen wollte.

Empfehlungen zur Behandlung von Geschenk-
und Tauschliteratur

Werke, die als Geschenk oder auf dem Tauschwege in den Bestand der Bib-
liotheken gelangen, stellen derzeit im Durchschnitt ein Drittel des Gesamtzu-
ganges dar. Der Anteil des Tausches am Erwerbungsvolumen lag in den letz-
ten drei Jahren in Universitätsbibliotheken bei knapp 10%.1

Die folgenden Empfehlungen der Erwerbungskommission zur Behandlung von
Tausch- und Geschenksendungen sind anzuwenden im Rahmen der lokalen
Erwerbungs- und Beschaffungsprofile. Sie sind zu sehen vor dem Hintergrund
der hohen Kosten für die Erweiterung von Magazin- und Stellflächen und dem
Zwang zur Verlagerung des Personaleinsatzes von verwaltungsinternen in be-
nutzernahe Bereiche. Die Empfehlungen gelten für alle Publikationsformen

1 Eine Auszählung der Tabelle 06 der Deutschen Bibliotheksstatistik der Jahre 1996,
1997 und 1998 für den Sektor der Universitätsbibliotheken ergab ein relativ kon-
stantes Tauschvolumen von im Durchschnitt 9,84% des Kaufzugangs. Bei den Ge-
schenkzugängen liegt der Durchschnittswert der letzten drei Jahre bei 33,53%.
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(Einzelmonographien, Periodika usw.), aber auch und insbesondere für alle
frei verfügbaren elektronischen Dokumente, deren Bereitstellung analog zur
Verwaltung gedruckter Publikationen eine originäre Bibliotheksaufgabe ist.
Bereits 1986 hat der Wissenschaftsrat in seinen Empfehlungen zum Magazin-
bedarf wissenschaftlicher Bibliotheken2 zur Frage der Kriterien bei der Be-
handlung von Tausch- und Geschenkzugängen Stellung genommen und sich
für deren Reduzierung ausgesprochen. In der Folge hat die KMK am 237
24.6.1988 Grundsätze für die Veröffentlichung von Dissertationen3 beschlos-
sen, mit der die Anzahl der an die Hochschulbibliothek abzuliefernden Dis-
sertationsexemplare deutlich verringert wurde. Durch Einrichtung regionaler
Sammelschwerpunktbibliotheken4 auf Länderebene wurde gleichzeitig beab-
sichtigt, dass trotz Reduktion des Tauschverkehrs von einer Dissertation wei-
terhin in jeder Bibliotheksregion ein Exemplar im Leihverkehr zur Verfügung
stehen sollte.
In Nordrhein-Westfalen wurden mit Erlass5 vom 23.1.1990 Richtlinien über die
Aussonderung von Bibliotheksgut, Behandlung von Buchgeschenken und
Durchführung des Schriftentausches durch die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben. Im weiteren Verlauf sind in einigen
Ländern Richtlinien zur Behandlung von Geschenk- und Tauschliteratur erlas-
sen worden.6

2 Wissenschaftsrat. Empfehlungen zum Magazinbedarf wissenschaftlicher Bibliothe-
ken. -Köln 1986.

3 Vgl. BIBLIOTHEKSDIENST 22 (1988), S. 887f.
4 Deutscher Bibliotheksverband - Sektion 4: Regionale Sammelschwerpunkte für

bundesdeutsche Dissertationen (Beschluss vom 22.3.1990), in: BIBLIOTHEKSDIENST
24(1990), S. 939ff

5 Erlass des Ministers für Wissenschaft und Forschung des Landes NRW vom
23.1.1990. URL: <http://www.hbz-nrw.de/hbz/erlass.htm>

6 Für Baden-Württemberg: Richtlinien für die Aussonderung von Bibliotheksgut sowie
Auswahlkriterien für den Bestandszuwachs durch den Schriftentausch (Aussonde-
rungsrichtlinien) vom 19. Mai 1998
Für Bayern: Richtlinien für die Aussonderung, Archivierung sowie Bestandserhal-
tung von Bibliotheksgut in den Bayerischen Staatlichen Bibliotheken vom 21. Juli
1998
Für Brandenburg: Richtlinien über die Aussonderung von Bibliotheksgut, Behand-
lung von Buchgeschenken und Durchführung des Schriftentausches durch die
Hochschulen des Landes Brandenburg vom 30. Aug. 1994
Für Mecklenburg-Vorpommern : Richtlinien über die Aussonderung von Biblio-
theksgut, Behandlung von Buchgeschenken und Durchführung des Schriftentau-
sches durch die Hochschulbibliotheken des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
Erlass vom 7. Juli 1993
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Die Empfehlungen der Kommission für Erwerbung und Bestandsentwicklung
stehen im Kontext dieser bisherigen Überlegungen unter Einbeziehung der
neuen Entwicklungen zur Publikation, Distribution und Präsentation wissen-
schaftlicher Dokumente und Informationen in elektronischer Form.

1. Geschenke
• Werke, die unentgeltlich und ohne Einsatz von für den Erwerb wissen-

schaftlichen Schrifttums bestimmter Haushaltsmittel in die Bibliothek ge-
langen, sind akzessorisch und erwerbungsstatistisch als Geschenkzugang
zu behandeln. Darunter fällt auch das hochschuleigene Schrifttum ein-
schließlich der am eigenen Hochschulort veröffentlichten Dissertationen.
Geschenke können erbeten oder unverlangt sein.

• Das Erbitten ist Ausdruck bewussten Bestandsaufbaus und erwerbungspo-
litisch sinnvoll vor allem bei außerhalb des Buchhandels erschienener Grau-
er Literatur von Verbänden, Parteien, Behörden, Firmen und Korporationen.
Im Zweifelsfall erbittet die Bibliothek „als Geschenk oder gegen Rechnung".
Erbetene Geschenke entlasten den Erwerbungsetat.

• Für unverlangt eingehende oder angebotene Geschenke gilt der Grundsatz,
dass in den Bibliotheksbestand nur Aufnahme zu finden hat, was dem Sam-
melprofil und der Versorgungsfunktion der Bibliothek entsprechend auch
gekauft werden würde. Es sind unter Berücksichtigung von Verwaltungs-
aufwand und Stellplatzbedarf strengste Maßstäbe anzulegen.

• Diese strengen Auswahlkriterien gelten gleichermaßen bei unverlangt ange-
botenen Nachlässen, Sammlungen und Bibliotheksauflösungen von Institu-
tionen, Firmen und Privatpersonen.

• Die Bibliothek hat grundsätzlich Interesse an einer für Bibliotheksfragen
aufgeschlossenen Öffentlichkeit. Bei der Ablehnung von Geschenken, die in
wohlmeinender Absicht und in Unkenntnis der Bibliotheksziele erfolgen,
bisweilen auch ihre Ursache in Autorenehrgeiz oder Platzmangel des Abge-
benden haben, ist deshalb abwägende Vorsicht und diplomatisches Ge-
schick erforderlich.

• Mit einer Schenkung verbundene Auflagen und Verpflichtungen (z. B. ge-
schlossene Aufstellung, Übernahme der Transportkosten) sind sorgfältig zu
prüfen und nach Möglichkeit zu vermeiden. Auf eine in das Ermessen der
Bibliothek stehende Weiterverwertung durch Abgabe, vor allem aber die

Für Thüringen: Richtlinie über die Abgabe von Bibliotheksgut an die Thüringer Uni-
versitäts- und Landesbibliothek Jena und andere Thüringer Bibliotheken vom 31.
Jan. 1996
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Möglichkeit einer Veräußerung zugunsten des Erwerbungsetats oder auch
der Makulierung sollte ausdrücklich hingewiesen werden.

' Mit unerbetenen Geschenken kann die Bibliothek im Prinzip nach Belieben
verfahren. Eine Rücksendeverpflichtung besteht nicht, eine angemessene
Aufbewahrungsfrist nur bei mit Auflagen verbundenen, unverlangten An-
sichtssendungen bzw. solchen mit erkennbarer Verkaufsabsicht. Nur im
Ausnahmefall sollte der Schenkende über die Nichtaufnahme in den Be-
stand und über die Möglichkeit der Rückforderung auf eigene Kosten infor-
miert werden.7

Ein Dankschreiben für erbetene und/oder angenommene Geschenke gege-
benenfalls auch nur eine kurze individuelle Rückmeldung kann gute Wer-
bung und lohnende Öffentlichkeitsarbeit sein.
Für angenommene Geschenke kann auf Wunsch durch die zuständige
Dienststelle (z. B. die Hochschulverwaltung) eine den Formerfordernissen
der Finanzämter genügende Spendenbescheinigung ausgestellt werden,
eventuell vorhandene örtliche Richtlinien sind zu beachten. Bei der Wertan-
setzung ist der Markt- und/oder Antiquariatswert zugrunde zu legen. Die
Ermittlung des Wertes sollte ohne unangemessenen Aufwand erfolgen. In
Fällen, in denen es der annehmenden Bibliothek angeraten scheint, sollte
ein AbgabeVÜbernahmeerklärung (vgl. anschließende Muster-Vereinbarung)
unterzeichnet werden. Für die Entwidmung vorhandener Vorbesitzvermerke
sollte der Schenkende in geeigneter Form Sorge tragen.
Bei der Abgabe von Geschenken an andere Bibliothekseinrichtungen emp-
fiehlt es sich, die im Internet aufliegenden Geschenk- und Tauschprofile zu
konsultieren8 und die Liste Dubletten-L.9 in Anspruch zu nehmen.

7 BGB 516 (2) bestimmt für das Wirksamwerden eines Geschenkvertrages „ange-
messene" Fristen. In der Literatur werden Fristen von einem Jahr bis zu maximal
drei Jahren für sehr wertvolle Bücher als „angemessen" empfohlen.
Vgl.: Rechtskommission des DBI. Frühjahrssitzung in Augsburg, in: BIBLIOTHEKS-
DIENST 26 (1992), S. 891. Dirnaicher, Udo: Rechtsfragen im Zusammenhang mit der
unaufgeforderten Zusendung von Büchern an Bibliotheken, in: Die neue Bücherei
1995,3.1-4, hier S. 3.

8 vgl. <http://homepages.uni-tuebingen.de/juergen.plieninger/bibdubl.htm>,
9 vgl. dubletten@dbi-berlin.de. Die Kommission geht davon aus, dass diese Liste

nach Auflösung des DBI auf den Server bei einem der deutschen Bibliotheksver-
bünde übernommen wird.
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2. Tausch
• Die wechselseitige Zusendung von Publikationen in Form des Schriftentau-

sches ist für den Bestandsaufbau von nicht geringer Bedeutung. Die Be-
schaffung von nicht im Buchhandel erschienener Literatur aus dem Hoch-
schulbereich ist zuverlässig vielfach nur über etablierte Tauschbeziehungen
möglich. In die Kategorie Tausch fallen auch alle von Tauschpartnern un-
verlangt und als Geschenk überlassenen Einzelveröffentlichungen (Katalo-
ge, Broschüren, Dubletten, Selbstdarstellungen u.a.).

• Für die Aufnahme und die Unterhaltung von Tauschbeziehungen gilt wie für
Geschenke der Grundsatz, dass in den eigenen Bestand nur eingearbeitet
werden sollte, was inhaltlich und formal dem Sammelprofil und dem Ver-
sorgungsauftrag der Bibliothek entspricht. Dabei sind strengste Maßstäbe
anzulegen. In größeren Abständen sind die Tauschbeziehungen auf ihre in-
haltliche Ausgestaltung hin zu überprüfen.

• Für den allgemeinen Schriftentausch mit institutseigenen Publikationen und
den Dublettentausch ist der regelmäßige und unberechnete Tausch die üb-
liche Geschäftsform. Verrechnungstausch ist aus Gründen der Tauschöko-
nomie nur im internationalen Verkehr für den Novitätentausch („Kauf-
Tausch") mit devisenschwachen Partnern angezeigt.

• In Zukunft sollte im Rahmen des allgemeinen Schriftentausches auf die un-
verlangte Zusendung von Einzelstücken verzichtet werden. Über diese Titel
sollte vielmehr in Form von fachlich strukturierten Angebotslisten per Brief,
E-Mail und/oder über Dubletten-L informiert werden und eine Zusendung
erst auf Abruf und Nachfrage erfolgen.

• Der Dissertationentausch hat in Bibliotheken eine lange Tradition. Druck-
zwang, Ablieferungsverpflichtung und Verbreitungsgebot stehen im Zu-
sammenhang mit der Forderung nach öffentlicher Überprüfbarkeit der Pro-
motionsleistung. Ein flächendeckender Tauschversand für Dissertationen
erfolgt nicht mehr. Für die im Dissertationentausch abzugebende Hoch-
schulschriften empfiehlt es sich, vorab in fachlich strukturierten Angebots-
listen per E-Mail, Brief oder im WWW zu informieren und Verteilung und
Versand der Dissertationen erst auf Abruf und Nachfrage vorzunehmen.
Sofern nicht inhaltlich fest definierte Tauschabsprachen (z.B. auf Sammel-
schwerpunktebene) vorliegen, sollte auch beim Dissertationentausch eine
unaufgeforderte Zusendung von Exemplaren unterbleiben.
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• Die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz vom 30.10.199710 zur Ver-
öffentlichung von Dissertationen in elektronischer Form und damit verbun-
den zu einer entsprechenden Novellierung der Promotionsordnungen, soll-
ten von Bibliotheksseite nachdrücklich unterstützt und ihre Umsetzung von
den Hochschulen eingefordert werden. Sie sind ein Beitrag zur Reduzierung
des mit dem Dissertationentausch verbundenen Verwaltungsaufwandes
und Stellplatzbedarfs. Die Internet-Adresse von auf lokalen Dokumenten-
servern aufliegenden elektronischen Dissertationen sollte den Tauschpart-
nern, um ein Herunterladen auf den eigenen Rechner zu ermöglichen, mit-
geteilt werden. Wie bei Printpublikationen ist vor dem Speichern von
Fremddissertationen im lokalen Netz eine sich am Sammelprofil und Sam-
melauftrag der Bibliothek orientierende Auswahlentscheidung erforderlich.

• Zu Tauschzwecken sind Dissertationen der eigenen Hochschule entspre-
chend den KMK-Empfehlungen in angemessener kleiner Stückzahl vier
Jahre lang vorzuhalten.

Muster
Übergabe- / Annahmeerklärung

für eine
Literaturspende / -geschenk

Name und Anschrift des Schenkenden/Spenders:

Stellung zur Universität

Vertreter/Vertreterin der Bibliothek:

10 Kultusministerkonferenz: Grundsätze für die Veröffentlichung von Dissertationen, in:
BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998), S. 750f
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Umfang des Literaturgeschenkes
D gemäss anhängender Liste
D __________ Bände
D __________ Meter
D __________ Bücherkisten
Es handelt sich um Fachliteratur vorwiegend folgender Fächer:

Die Anlieferung der Bücherspende erfolgt auf Kosten und Risiko
D des Schenkenden/Spendenden
D der Bibliothek

D Der Spendende erbittet die Ausstellung einer Spendenquittung für die in
den Bestand aufgenommenen Anteile

D Nicht in den Bestand aufgenommene Bände können von der Bibliothek
veräußert oder makuliert werden

D Nicht in den Bestand aufgenommene Bände werden in Absprache vom
Schenkenden/Spendenden zurückgenommen

D Besondere Absprachen
(z. Beisp. für Transporte, Fristen, Aufstellungen)

Der Schenkende/Spender versichert, dass die abgegebenen Materialien
sein uneingeschränktes Eigentum sind und Rechte Dritter nicht bestehen.
Unterschriften:

Schenkender/Spender Bibliotheksvertreter/in

Datum _____________ Datum ________
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